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(2Ob589/95), 1Ob108/10d, 2Ob65/12s

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.05.1997

Norm

ABGB §648

Rechtssatz

Die Aussetzung eines Vermächtnisses an den Alleinerben wird von Lehre und Rechtsprechung unter Hinweis auf § 648

ABGB als zulässig erachtet und hat zur Folge, dass der bedachte Erbe hinsichtlich des Vermächtnisgegenstandes in

seinen Rechtsverhältnissen zu anderen Personen wie ein Legatar zu behandeln ist.
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